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Einnahmenagentur sammelt bis 30. Oktober Informationen

Fragebogen an Vereine
Um künftig gezielte Kontrol-

len der Vereine und ge-
meinnützigen Organisationen
durchführen zu können, hat die
Einnahmenagentur einen Frage-
bogen genehmigt. Damit werden
ausführliche Informationen
über die zahlreichen Vereine ge-
sammelt, auch um einen mögli-
chen steuerlichen Missbrauch
bei diesen Organisationen auf-
zudecken. 
Der Fragebogen ist bereits im
Internet zugänglich. Er muss bis
zum 30. Oktober mit den er-
forderlichen Date über Internet
an die Einnahmenagentur ge-
schickt werden.
Zum Ausfüllen des Fragebogens
sind alle Vereine (mit oder ohne
Rechtspersönlichkeit) ver-
pflichtet, die weiter die Steu-

erbefreiung für die jährlichen
Mitgliedsbeiträge und die son-
stigen Beiträge nutzen wollen.
Auch für die weitere Beibehal-
tung der steuerlichen Begünsti-
gungen (Einkommensteuer und
Mehrwertsteuer) für etwaige ge-
werbliche Tätigkeiten der Ver-
eine ist der Fragebogen auszu-
füllen. Dies gilt auch für ge-
meinnützige Organisationen
und Amateursportvereine.
Von der Meldepflicht ausgenom-
men sind die Tourismusvereine,

die sich für die Begünstigungen
nach Gesetz Nr. 398/1991 ent-
schieden haben, sowie die in das
Register beim Coni eingetra-
genen Amateursportvereine, die
sich nicht gewerblich betätigen.
Auch die gemeinnützigen Or-
ganisationen, die nur eine un-
bedeutende gewerbliche Tätig-
keit ausüben, sind von der Mel-
depflicht befreit.
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TERMINKALENDER 
Letzter Termin

Irap 

Wettrennen
abgesagt 

Am 14. September hätte über
Internet ein Wettrennen für

die teilweise Rückzahlung der
Wertschöpfungssteuer (Irap)
stattfinden sollen. Diese Rück-
zahlung beläuft sich auf zehn
Prozent der in den Jahren 2004
bis 2007 geleisteten Steuer. Nach
den harten Protesten der Unter-
nehmerverbände und der Ver-
bände der Freiberufler wurde
das Internet-Wettrennen abge-
sagt. Die Einnahmenagentur
will nun so schnell wie möglich
ein neues Verfahren für die
Rückzahlung der Irap finden.
Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die äußerst knapp bemes-
senen Mittel nicht ausreichen
werden, um sämtliche Rückzah-
lungsanträge zu befriedigen.
Das neue Verfahren soll bis zum
31. Oktober ausgearbeitet wer-
den. wabk 

DER EXPERTE
ANTWORTET
Wohnung im Ausland

Ich habe seit meiner Studienzeit
eine Wohnung in Innsbruck, die
die ich künftig vermieten möch-
te. Ich habe in meiner Steuerer-
klärung die Wohnung bis heute
nie angegeben. Hätte ich das tun
müssen? Wenn ja, kann ich nun
den Strafnachlass beanspru-
chen? Muss ich das Einkommen
in Italien versteuern, wenn ich
die Wohnung jetzt vermiete?

Die selbst genutzten und nicht
vermieteten ausländischen Im-
mobilien sind in Italien nur dann
zu erklären, wenn der ausländi-
sche Fiskus die Besteuerung des
Eigenmietwertes vorsieht (z. B.
aufgrund des so genannten Ein-
heitswertes, des Katasterertra-
ges oder ähnlicher Pauschalwer-
te). In Österreich ist die
Besteuerung eines Eigenmiet-
wertes nicht vorgesehen, wes-
halb Sie die Wohnung in Ihrer
Steuererklärung im Formblatt
RW nicht erklären müssen. Ent-
sprechend müssen sie den so ge-
nannten steuerlichen Schutz-
schild (scudo-ter) auch nicht in
Anspruch nehmen. Falls Sie die
Wohnung künftig vermieten,
müssen Sie die Einkünfte in Ita-
lien versteuern und das Form-
blatt RW Ihrer Steuererklärung
ausfüllen. In Italien gilt näm-
lich der Grundsatz der Versteue-
rung des Welteinkommens, wes-
halb ein italienischer Staatsbür-
ger auch die Einkommen aus den
sich im Ausland befindlichen
Immobilien zu versteuern hat.
Für die Bemessungsgrundlage
müssen Sie sich auf den diesbe-
züglich im Ausland erklärten
steuerpflichtigen Betrag be-zie-
hen. Die italienische Steuerbe-
hörde akzeptiert die ausländi-
sche Steuergrundlage
einschließlich der dort abgezo-
genen Aufwendungen.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesandten
Fragen zu treffen.

Dienstag, 15. September

Einzelhändler - Sammelbuchung der August-Umsätze:
Die Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis
heute, die im August mit Ausstellung eines Kassabelegs oder
Steuerbelegs erzielten Umsätze gesammelt in das MwSt.-Buch
eintragen. 

Mittwoch, 16. September

Steuervertreter - Zahlung des Steuereinbehalts:
Die im August vom Steuervertreter einbehaltene Einkommen-
steuer (Irpef) muss mit elektronischem Überweisungsauftrag F24
überwiesen werden. Der Steuereinbehalt (ritenuta d’acconto)
betrifft die im August bezahlten Löhne und Gehälter, die Entgelte
der Freiberufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen der
Handelsvertreter und Agenten usw. Die Steuervertreter müssen
für den August auch den Aufschlag auf die Einkommensteuer
zugunsten des Landes und einiger Gemeinden überweisen.
Arbeitgeber - NISF/INPS-Beiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten und freien Mit-
arbeiter die NISF/INPS-Beiträge für den Monat August mit
Vordruck F24 überweisen.
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Nur per Internet kann der
Fragebogen für Vereine an die

Einnahmenagentur gesandt
werden. 

Niedriger Leitzins hat niedrigen Prozentsatz zur Folge

Acht Prozent Verzugszinsen
Im Halbjahr Juli bis Dezember

2009 beträgt der Zinssatz für
die Verzugszinsen acht Prozent.
Dieser Zinssatz wurde im staat-
lichen Amtsblatt (Gazzetta Uf-
ficiale) vom 28. August veröf-
fentlicht. Die Veröffentlichung
hätte bereits Ende Juni erfolgen
sollen. Da das Finanzministeri-
um für solche Verspätungen je-
doch keine „Verzugszinsen“ be-
zahlt, hat dies keine Folgen.

Der veröffentlichte Zinssatz für
Verzugszinsen beim Geschäfts-
verkehr gilt, wenn die Ge-
schäftspartner keinen betreffen-
den Zinssatz festgelegt haben.
Das Finanzministerium legt den
Zinssatz für die Verzugszinsen
jeweils für ein Halbjahr fest. Er

richtet sich nach dem Leitzins-
satz der Europäischen Zentral-
bank (EZB) zuzüglich sieben
Prozentpunkte. Weil zurzeit der
Leitzinssatz sich mit ein Prozent
auf einem historischen Tief be-
findet, ist auch der Zinssatz für
die Verzugszinsen entsprechend
niedrig. Für das erste Halbjahr
2009 galt noch ein Zinssatz von
9,5 Prozent.
Eine Ausnahme gilt für den
Zahlungsverzug beim Handel
mit verderblichen Lebensmit-
teln. In diesen Fall beläuft sich
der Zinssatz auf 9,0 Prozent
(EZB-Leitzinssatz plus acht 8
Prozent). wabk 


